
  (bitte wenden) 

Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg 
Geschäftsbereich Qualitätssicherung/Sicherstellung 
Friedrich-Engels-Straße 103/104 
14473 Potsdam  
 
   
 
 
 
Antrag auf Ausschreibung eines Vertragsarztsitzes  
in einem für Zulassungen gesperrten Planungsbereich 
 
 
             voller Verzicht                                                              hälftiger Verzicht 
 
Ich habe/werde gegenüber dem Zulassungsausschuss auf meine Zulassung zur Ausübung der 
vertragsärztlichen Tätigkeit 
 
 zum ................................. 
 
 oder 
 
 unter dem Vorbehalt der rechtskräftigen Zulassung eines 
 Praxisnachfolgers 
 
verzichtet/verzichten. 
 
Ein entsprechendes Verzichtsschreiben habe/werde ich dem Zulassungsausschuss mit Schreiben  
vom .......................... zugesandt/zusenden. 
 
 

 
Ich stelle daher gemäß den gesetzlichen Vorgaben zur Nachbesetzung (SGB V § 103 Abs. 4, 5 und 6  
-siehe Rückseite-) den Antrag auf Ausschreibung meines Vertragsarztsitzes zum nächstmöglichen  
Zeitpunkt in „KV-intern“ und im „Brandenburgischen Ärzteblatt“. 
Die Übergabe/Übernahme meiner Praxis habe ich zum ................................ geplant. 

 

 

Datum: ______________________                                              Unterschrift: ___________________ 
 

Mit der Weitergabe meiner Praxisanschrift an Ärzte, die an einer Praxisübernahme interessiert sind, bin ich 
 
a)  einverstanden 

b)  nicht einverstanden 
 
Bei Rückfragen von Bewerbern bzw. Interessenten kann auf folgende Praxisbesonderheiten hingewiesen 
werden: 
 
 
 
 
Den Schriftverkehr bezüglich dieses Antrages bitte ich an die Privatadresse zu senden 
 
 an die Praxisadresse zu senden 

 
 
____________________________________ _______________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 

Arztstempel 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 



  (bitte wenden) 

Falls Sie zusätzlich eine Ausschreibung im „Deutschen Ärzteblatt“ vornehmen möchten, setzen Sie 
sich bitte selbst mit der Redaktion des Deutschen Ärzteblattes in Verbindung. 
Eine solche Veröffentlichung ist kostenpflichtig. 

 
Anschrift:  Deutsches Ärzteblatt – Redaktion  
 Ottostr. 12  -  50859 Köln 
 Telefon: 022347011-120 
 Telefax: 022347011-142 
 E-Mail: aerzteblatt@aerzteblatt.de  
   oder 
 
 Deutsches Ärzteblatt – Berliner Redaktion 
 Reinhardtstr. 34  -  10117 Berlin 
 Telefon: 0302462670 
 Telefax: 03024626720 
 E-Mail: redaktion@aerzteblattberlin.de 
 

 
 

Gesetzliche Vorschriften zur Nachbesetzung gem. SGB V § 103 Abs. 4, 5 und 6  
 
(4) Wenn die Zulassung eines Vertragsarztes in einem Planungsbereich, für den 
Zulassungsbeschränkungen angeordnet sind, durch Erreichen der Altersgrenze, Tod, Verzicht oder 
Entziehung endet und die Praxis von einem Nachfolger fortgeführt werden soll, hat die 
Kassenärztliche Vereinigung auf Antrag des Vertragsarztes oder seiner zur Verfügung über die 
Praxis berechtigten Erben diesen Vertragsarztsitz in den für ihre amtlichen Bekanntmachungen 
vorgesehenen Blättern unverzüglich auszuschreiben und eine Liste der eingehenden Bewerbungen 
zu erstellen. Dem Zulassungsausschuss sowie dem Vertragsarzt oder seinen Erben ist eine Liste der 
eingehenden Bewerbungen zur Verfügung zu stellen. Unter mehreren Bewerbern, die die 
ausgeschriebene Praxis als Nachfolger des bisherigen Vertragsarztes fortführen wollen, hat der 
Zulassungsausschuss den Nachfolger nach pflichtgemäßem Ermessen auszuwählen. Bei der 
Auswahl der Bewerber sind die berufliche Eignung, das Approbationsalter und die Dauer der 
ärztlichen Tätigkeit zu berücksichtigen, ferner, ob der Bewerber der Ehegatte, ein Kind, ein 
angestellter Arzt des bisherigen Vertragsarztes oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die Praxis bisher 
gemeinschaftlich ausgeübt wurde. Ab dem 1. Januar 2006 sind für ausgeschriebene Hausarztsitze 
vorrangig Allgemeinärzte zu berücksichtigen. Die wirtschaftlichen Interessen des ausscheidenden 
Vertragsarztes oder seiner Erben sind nur insoweit zu berücksichtigen, als der Kaufpreis die Höhe 
des Verkehrswertes der Praxis nicht übersteigt. 
 
 
(5) Die Kassenärztlichen Vereinigungen (Registerstelle) führen für jeden Planungsbereich eine 
Warteliste. In die Warteliste werden auf Antrag die Ärzte, die sich um einen Vertragsarztsitz 
bewerben und in das Arztregister eingetragen sind, aufgenommen. Bei der Auswahl der Bewerber 
für die Übernahme einer Vertragsarztpraxis nach Absatz 4 ist die Dauer der Eintragung in die 
Warteliste zu berücksichtigen. 
 
 
(6) Endet die Zulassung eines Vertragsarztes, der die Praxis bisher mit einem oder mehreren 
Vertragsärzten gemeinschaftlich ausgeübt hat, so gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend. Die 
Interessen des oder der in der Praxis verbleibenden Vertragsärzte sind bei der Bewerberauswahl 
angemessen zu berücksichtigen. 
 


